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Handlungsempfehlungen für
SARS-CoV-2-Testkonzepte für
asymptomatische Beschäftigte
im Gesundheitswesen

Im Januar 2020 hat die Corona-Pan-
demie Deutschland erreicht. Mit ihrer
ersten Welle hat sie spätestens im März/
April des Jahres die medizinischen Ver-
sorgungssysteme das erste Mal an die
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit ge-
bracht [1]. Zu diesem Zeitpunkt waren
Bundes- und Landespolitik sowie ört-
liche Behörden, aber auch betriebliche
Entscheider*innen gefordert, Hygiene-
und Schutzkonzepte zu entwickeln, die
einerWeiterverbreitung der SARS-CoV-
2-Infektionen in der Gesellschaft entge-
genwirken.

Circa 5Mio. Beschäftigte im Ge-
sundheitswesen („health care workers“,
HCWs), übernehmen in der aktuellen
COVID-19-Pandemie eine maßgebli-
che und verantwortungsvolle Schlüssel-
funktion für eine kontinuierliche und
qualitätsgesicherte Versorgung von Pa-
tient*innen [2].

Für die Sicherstellung der medizini-
schen Versorgung der Bevölkerung ist
die Unterbrechung von Infektionsketten
in diesem Setting zwingend notwendig.
Auch nach der Einführung der ein-
richtungsbezogenen Impfpflicht müssen
weiterhin effektive Strategien für Be-
schäftigtentestungen umgesetzt werden.
Grassly et al. [3] haben den Einfluss ver-
schiedenerTest- und Isolationsstrategien
auf die Transmission von SARS-CoV-2
überprüft. Den Ergebnissen zufolge re-
duzieren wöchentliche RT-PCR-Testun-
gen (Reverse-Transkriptase-Polymera-
se-Kettenreaktion, kurz PCR) inklusive
asymptomatischer HCWs und asympto-
matischer Patient*innen der Hochrisi-

kogruppen, die Infektionstransmission
um 23%. Evans et al. [4] berechneten
mittels SEIR-Modells die Reduzierung
von Infektionen um 37% unter HCWs
durch regelmäßige PCR-Tests.

Bereits im September 2020 wurde
durch die Deutsche Interdisziplinäre
Vereinigung für Intensiv- und Notfall-
medizin (DIVI) eine diesbezügliche S1-
Leitlinie „SARS-CoV-2-Infektion bei
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
Gesundheitswesen – Bedeutung der RT-
PCR-Testung“ veröffentlicht. Mit der
Leitlinie wurden konkrete Handlungs-
empfehlungen zur Durchführung von
RT-PCR-Testungen auf SARS-CoV-2-
Infektionen nicht nur zum Schutz des
Personals, sondern auch zum Schutz
der Betreuten verabschiedet. Testungen
sollten – unabhängig von bestehenden
Symptomen – in Abhängigkeit vom kon-
kreten Tätigkeitsbereich und der damit
verbundenen konkreten Infektionsge-
fährdung durchgeführt werden. Weitere
Empfehlungen sehen vor, die lokale bzw.
regionale Prävalenz zu berücksichtigen.
Testungen solltenniederschwellig fürBe-
troffene erreichbar sein, und die Befund-
übermittlung sollte standardisiert digital
erfolgen. Die für die Durchführung von
Testungen notwendigen personellen und
logistischen Ressourcen sollten bereit-
gestellt und Zuständigkeiten durch die
Leitenden der Einrichtungen eindeutig
geregelt werden. Dabei sollte die Finan-
zierung der Teststrategie nicht zu Lasten
der Unternehmen gehen.

AktuellwerdenSARS-CoV-2-Testun-
gen in Deutschland durch die jeweils re-

gional gültige Coronavirus-Testverord-
nung (TestV) in Verbindung mit der Na-
tionalen Teststrategie [5] geregelt. Die
TestV (Stand 21.09.2021) hat dabei maß-
geblichen Bezug zum Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) mit dem Ziel, Infektions-
ketten in der Bevölkerung zu unterbre-
chen [6]. Für Unternehmen nach §§ 23
und 36 IfSG gilt inzwischen explizit, dass
asymptomatische BeschäftigteAnspruch
aufTestungenhaben, umdieVerbreitung
des SARS-CoV2-Coronavirus zu verhü-
ten (§ 4 TestV) [6, 7]. Anspruch auf Tes-
tunghabenBeschäftigtedieserUnterneh-
men auch nach Auftreten von Infektio-
nen (§ 3) [6]. An der Schnittstelle zwi-
schen IfSG und unternehmerischem In-
teresse sollen SARS-CoV-2-Infektionen
sowohl bei Patient*innen als auch Mit-
arbeiter*innen verhindert werden.

Bei der Umsetzung von SARS-CoV-
2-Testkonzepten in Betrieben kommen
allerdings weitere ranggleiche Gesetze
und Verordnungen zur Anwendung.
Während das IfSG den Bevölkerungs-
schutz zum Ziel hat, werden über die
Arbeitsschutzgesetzgebung weitere Auf-
gaben für Arbeitgeber AG formuliert,
die im Besonderen den Schutz der Be-
schäftigten sicherstellen sollen.

Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
verordnung (Corona-ArbSchV) vom
21.01.2021 konkretisierte zwar das Ar-
beitsschutzgesetz (ArbSchG) hinsicht-
lichderDurchführungvonTests inBezug
auf einen direkten Erregernachweis des
Virus in allen Unternehmen [8], stellte
dabei aber keinen Bezug zur konkreten
tätigkeitsbedingten Infektionsgefähr-
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Abb. 18 SchematischeDarstellungderzubeachtendengesetzlichenVorgabenaufbetrieblicherundüberbetrieblicherEbe-
ne für die Identifizierung der in Frage kommenden Expert*innen für eine Fokusgruppendiskussion

dung her, wie in § 5 ArbSchG eigentlich
vorgesehen [8]. Das Ziel war es hier, ge-
nerell das betriebliche Infektionsrisiko
zu mindern (§ 4) [8]. Die dazugehörige
Arbeitsschutzregel vom 07.05.2021 wies
erstmals auf Überschneidungen hin:
„Während der Epidemie überschneiden
sich im Betrieb und in den Einrich-
tungen Anforderungen des bevölke-
rungsbezogenen Infektionsschutzes mit
Maßnahmen des Arbeitsschutzes“ [9].
Eine Konkretisierung der Testangebots-
pflicht für AGwurde hier allerdings auch
nicht vorgenommen.

Aktuell lassen sich demnach keine
Testanlässe allein zum Schutz für Be-
schäftigte ableiten, wiewohl die Grenzen
zwischen Arbeitsschutz und Bevölke-
rungsschutz beim Thema SARS-CoV-
2-Testungen verschwimmen. Für Tätig-
keiten mit Patient*innenkontakt werden
andererseits AG-Pflichten, wie die Ver-
anlassung betriebsärztlicher Vorsorge
z.B. nach Biostoffverordnung, sehr klar
formuliert. Dies trifft ebenfalls auf das
Unfallversicherungsrecht zu,wennesum
die Anerkennung einer Berufskrankheit
nach versicherungsrechtlich relevantem
Kontakt zum SARS-CoV-2-Erreger geht.

Zielstellung

Vor dem Hintergrund erlebter Hinder-
nisse bei einer adäquaten Umsetzung

gesetzlicher Vorgaben in regelkonforme
und rechtssichere Prozesse auf betrieb-
licher Ebene ist es das Ziel der vor-
liegenden Untersuchung, insbesondere
Vertreter*innenderGesetzgeberseitemit
betrieblichen Akteur*innen und medi-
zinischen Expert*innen zusammenzu-
bringen, umgemeinsamhemmende bzw.
fördernde Faktoren für die Steuerung
und Optimierung von effektiven und
effizienten betrieblichen Testkonzepten
herauszuarbeiten und Lösungsstrategien
zu entwerfen. Diese erarbeiteten Lö-
sungsstrategien sollen dann zu einem
verständlichen Leitfaden im Sinne einer
Mustervorlage gebündelt werden.

Die vorliegende Arbeit ist Teil der
Able-SOP-Screen-Forschungsarbeit im
Rahmen des Verbundprojekts egePan
Unimed – Entwicklung, Testung und
Implementierung von regional adap-
tiven Versorgungsstrukturen und Pro-
zessen für ein evidenzgeleitetes Pan-
demiemanagement, koordiniert durch
die Universitätsmedizin Deutschlands
(Förderkennzeichen 01KX2021 egePan
Unimed). Die vorliegende Studie fo-
kussiert ausschließlich asymptomatische
Testungen.

Methodik

DieDarstellungderverschiedenenRicht-
linien sowie der S1-Leitlinie der DIVI

zeigen, dass die Beschäftigtentestung ei-
nerseits einProzess ist, an demein breites
Spektrum von innerbetrieblichen Agie-
renden beteiligt sein muss, andererseits
verschiedenste Einflussfaktoren–darun-
ter etwa die Definition von Verantwort-
lichkeitenunddieEtablierungvonFinan-
zierungskonzepten – berücksichtigt wer-
den müssen, um Teststrategien erfolg-
reich implementieren zu können [10].
Diese komplexen Szenarien sind kenn-
zeichnend für Implementierungsprozes-
se aller Art, weshalb die Implementie-
rungsforschung zum besseren Verständ-
nis dieser Komplexität häufig auf quali-
tative Studiendesigns setzt [11].

Studiendesign

DieAutor*innender vorliegenden Studie
haben sich für eineFokusgruppendiskus-
sion entschieden, um die verschiedenen
Teilnehmenden in einen Austausch zu
den aus ihren fachlichen oder Interessen
geleiteten Meinungen und Sichtweisen
zu bringen und so explorativ Informa-
tionen auf verschiedenen Ebenen über
hemmende und fördernde Faktoren von
effektiven und effizienten SARS-CoV-2-
Testkonzepten in Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens zu gewinnen.

Die Forschungsarbeit übernahm ein
multidisziplinäres Team mit arbeitsme-
dizinischem (SL), medizinischem (RH),
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Handlungsempfehlungen für SARS-CoV-2-Testkonzepte für asymptomatische Beschäftigte im
Gesundheitswesen

Zusammenfassung
Hintergrund und Zielsetzung. Bei der
Umsetzung von SARS-CoV-2-Testkonzepten in
Einrichtungen des Gesundheitswesens kom-
men ranggleiche Gesetze und Verordnungen
zur Anwendung. Vor demHintergrund erlebter
Hindernisse bei einer adäquaten Umsetzung
gesetzlicher Vorgaben in regelkonforme
und rechtssichere Prozesse auf betrieblicher
Ebene war das Ziel der vorliegenden Arbeit,
dafür konkrete Handlungsempfehlungen zu
entwickeln.
Methodik. In einer Fokusgruppe mit
Vertreter*innen aus Behörden, Fachschaften
und Interessenvertretungen wurden auf Basis
von Leitfragen aus zuvor identifiziertenHand-
lungsfeldern in einem holistischen Ansatz
kritische Aspekte der Umsetzung diskutiert.
Die transkribierten Inhalte wurden anhand
deduktiv-induktiver Kategorienbildung
qualitativ analysiert.

Ergebnisse. Alle Diskussionsinhalte konnten
den identifizierten Kategorien Gesetzliche
Hintergründe von, Anforderungen an und
Zielrichtungen für Testkonzepte in Gesund-
heitseinrichtungen, Zuständigkeiten für
Umsetzung in betrieblichen Entscheidungsket-
ten sowie Implementierung von SARS-CoV-
2-Testkonzepten/Testprozessen zugeordnet
werden.
Implikationen. Die Umsetzung gesetz-
licher Vorgaben in regelkonforme und
rechtssichere SARS-CoV-2-Testkonzepte
in Einrichtungen des Gesundheitswesens
setzt bereits sowohl die Einbeziehung
von Ministerien, Fachschaftsvertretungen,
Berufsverbänden, Arbeitgeber(AG)- und
Arbeitnehmer*innenvertretungen, Daten-
schutzexpert*innen, Vertretungenmöglicher
Kostenträger als auch eine integrative und
vollzugstaugliche Formulierung von Gesetzen

und Verordnungen voraus. Die Definition
von Zielrichtungen für Testkonzepte ist
maßgeblich für nachfolgend im Betrieb
etablierte Prozessabläufe, bei denen Aspekte
des Beschäftigtendatenschutzes genauso
berücksichtigt werden müssen wie die
Bereitstellung zusätzlicher personeller
Ressourcen für die Bewältigung der Aufgaben.
Zudem muss es in Zukunft ein zentrales
Anliegen der Betriebe sein, IT-Schnittstel-
lenlösungen für eine datenschutzkonforme
Informationsweitergabe zu Beschäftigten zu
finden.

Schlüsselwörter
HCWs · Gesundheitsschutz · Infektionskontrol-
le · Coronavirus · Covid-19

Recommendations for action for SARS-CoV-2 testing concepts for asymptomatic healthcare workers

Abstract
Background and objective. When im-
plementing SARS-CoV-2 testing concepts
in healthcare facilities, different laws and
regulations of equal rank apply. In the light of
experienced impediments in translating legal
requirements appropriately into legally secure
concepts on an operational level, the objective
of this paper was to develop corresponding
specific recommendations for action.
Methods. On the basis of guiding questions
on previously identified fields of action,
a focus group consisting of representatives of
administration, different medical disciplines,
and special interest groups discussed critical
aspects of implementation using a holistic
approach. The transcribed contents were

analyzed through inductive development and
deductive applicationof categories.
Results. All contents of discussion could
be matched with the identified categories
legal backgrounds, requirements and
objectives of testing concepts in healthcare
facilities, responsibilities for implementing
in operational decision-making chains, and
implementing SARS-CoV-2 testing concepts.
Implications. The correct implementationof
the legal requirements into legally compliant
SARS-CoV-2 testing concepts in healthcare
facilities previously required the involvement
of ministries, representatives of different me-
dical disciplines and professional associations,
employer and employee representatives and
data privacy experts as well as representatives

of possible cost bearers. In addition, an
integrative and enforceable composition of
laws and regulations is necessary. Defining
objectives for testing concepts is significant
for the following operational process flows
that need to consider aspects of employee
data privacy as well as providing additional
personnel for fulfilling the tasks. Also,
in future one central issue of healthcare
facilities concerns the finding of solutions
for IT interfaces for information transfer to
employees in accordance with data privacy.

Keywords
HCWs · Occupational health · Infection control ·
Coronavirus · Covid-19

gesellschaftswissenschaftlichem (AH),
psychologischem (AW) und betriebs-
wirtschaftlichem (LB) akademischem
Hintergrund. Auf diese Weise konnte
der Einfluss persönlicher Meinungen
und fachlicher Prägungen geringgehal-
ten sowie die Validität der Ergebnisse
erhöht werden.

Dokumentenanalyse

Zur Vorbereitung der Fokusgruppendis-
kussionwurde inmehrerenSitzungendas
Ausgangsmaterial im Sinne einer Infor-
mations- oder Faktensammlung in einer
Präsentation zusammengestellt. Bespre-
chungsgrundlage bildete die Sichtung al-
ler zu dem Zeitpunkt (Dezember 2020)

geltenden Gesetze, Verordnungen und
Verfügungen, die für die Ableitung von
SARS-CoV-2-Testkonzepten in Betrie-
ben beachtet werden mussten (. Abb. 1).

In den Sitzungen wurden schließlich
iterativ vier Kategorien identifiziert, in
denen verschiedene Handlungsfelder
auf überbetrieblicher sowie betriebli-
cher Ebene aufgrund eigener Erfahrung
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Tab. 1 Differenzierung verschiedener Testkonzepte

Individuell Betrieblich:
Beschäftigtenschutz

Betrieblich:
Patient*innenschutz, Schutz vor
nosokomialen Infektionen

Überbetrieblich:
Bevölkerungsschutz,
Schutz vor nosokomia-
len Infektionen

Anlass Eigeninteresse
Unterstützung der
Schutzziele des AG
Unterstützung der
Schutzziele für die Ge-
sellschaft

Verpflichtung der AG zur Umset-
zung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes für Beschäftigte

Vordergründiges AG-Interesse
Übertragungen von Infektionen von
Beschäftigten auf Patient*innen
sowie innerhalb der Belegschaft
verhindern

Unterstützung der Schutz-
ziele für die Gesellschaft
Übertragungen von Infek-
tionen auf Patient*innen
sowie innerhalb von Per-
sonengruppen verhindern

Gesetzliche
Grundlagen

Grundgesetz Art. 2
Rechte und Pflichten
für Beschäftigte nach
ArbSchG § 15
Pflichten als Bürger*in
nach IfSG

ArbSchG
Regelwerk der Unfallversiche-
rungsträger (UVT)

Unternehmerische Interessen als
Schutz vor Regressansprüchen und
Personalausfall
Im Weiteren nach IfSG und entspre-
chende Verordnunga, welche u. a. auf
den Schutz der Patient*innen abstellt
Außerhalb der Arbeitsschutzgesetz-
gebung

IfSG
Dazugehörige Verordnun-
gen

Testkonzept Servicetestung/Angebot
durch AG
Kein besonderes Risiko
durch Tätigkeit
Bei Entfallen von Bür-
ger*innentestungen
AG-Angebot von Selbst-
tests
Bei positivem Testergeb-
nis kann eine Beratung
bei Betriebsärzt*innen
erfolgen
(→ Leaving,.Abb. 5)

Risiko durch Tätigkeit
Regelmäßige Testung i. S. eines
Screenings
Kontaktpersonenermittlung und
ggf. Umgebungsuntersuchung
nach Kontakt zu positiven Pa-
tient*innen
Einbeziehung der Betriebs-
ärzt*innen
Bestandteil der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge
PCR oder Schnelltest
Regelhafte Beratungsleistung
der Betriebsärzt*innen
(→ Institutional,.Abb. 5)

Eingangstest
Außerhalb der Arbeitsschutzgesetz-
gebung
erhöhtes Risiko durch Übertragung
von Infektionen von Beschäftigten
auf Patient*innen; besonders vulne-
rable Patient*innengruppen
Eignungsfragestellung des AG
Ergebnisse der Untersuchungen
gehen an AG
Einbeziehung der Betriebsärzt*innen
unter Beachtung vorgenannter
Aspektemöglich
PCR oder Schnelltest
(→Coming,.Abb. 5)

Bürger*innentestungen,
Selbsttest
Kontaktpersonenermitt-
lung und ggf. Umge-
bungsuntersuchung nach
Kontakt zu positiv ge-
testeten Personen im
betrieblichenUmfeld
PCR oder Schnelltest
(→Public,.Abb. 5)

Angebot oder
Pflicht

Angebot durch AG
Freiwillige Inanspruch-
nahme durch Beschäf-
tigte

Pflichtangebot durch AG
Freiwillige Inanspruchnahme
durch Beschäftigte

Anordnung des AG
verpflichtende Umsetzung durch
Beschäftigte

Verpflichtung durch Ge-
setzgebung
Verpflichtende Umset-
zung und Duldung durch
Beschäftigte

Zuständigkeit
für Testungen

Eigenverantwortliche
Inanspruchnahme der
Testangebote

Als betriebsärztlicheAufgabe
denkbar

Durch AG zu definieren,
primär keine betriebsärztliche
Aufgabe

Gesundheitsamt
In der Regel Auftrags-
erteilung an AG

Kostenträger AG
ggf. Bund/Länder
ggf. zu Lasten der ge-
setzlichen Krankenversi-
cherung (GKV)

AG
ggf. Unterstützung durch UVT

AG
je nach Corona-Virus-TestV kommt
eine Beteiligung des Bundes/des
Landes in Betracht

Öffentlicher Gesundheits-
dienst, Gesundheitsämter
Je nach Corona-Virus-
TestV kommt eine Betei-
ligung des Bundes/des
Landes in Betracht

Beschäftigten-
datenschutz

Ergebnisse aus freiwil-
ligen Tests könnenmit
Betriebsärzt*innen be-
sprochen, dürfen aber
nicht für AG, Personal-
verantwortliche oder
weitere Dritte einsehbar
sein

Ergebnisse aus Tests im Sinne der
arbeitsmedizinischenVorsorge
dürfen mit Betriebsärzt*innen
besprochen, aber nicht für AG,
Personalverantwortliche oder
weitere Dritte einsehbar sein

Ergebnisse aus Tests dienen der Eig-
nungsfeststellung für die Ausführung
der Tätigkeit
sie müssen dem AG bekannt sein
die Freigabe von Beschäftigtendaten
muss gesondert vereinbart werden

Ergebnisse aus Bürger-
tests sowie nach Umge-
bungsuntersuchungen
mit Beschäftigten als
Indexfall können mit
Betriebsärzt*innen be-
sprochen, dürfen aber
nicht für AG, Personalver-
antwortliche oder weitere
Dritte einsehbar sein

Meldepflichten Meldepflichten nach IfSG

AG Arbeitgeber
aVerordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung – TestV);
V. v. 14.10.2020 BAnz AT 14.10.2020 V1; aufgehoben durch § 17 V. v. 30. November 2020 BAnz AT 01.12.2020 V1
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bereits benennbar waren sowie weitere
vermutet wurden. Ihnen konnten Leit-
fragen zugeordnet werden, die für die
Moderation der Fokusgruppendiskus-
sion aufgearbeitet wurden. Diese vier
Kategorien bildeten einen analytischen
Rahmen, von welchem aus weitere Fak-
toren zur Erreichung der Zielstellung
untersucht werden sollten. Sitzungsin-
halte sind stichwortartig dokumentiert,
die Ergebnisse der Sitzungen sind in den
datierten PowerPoint-Präsentationen
nachvollziehbar.

Die Unterscheidung der Zielrichtun-
gen für Testkonzepte ist maßgeblich für
nachfolgend im Betrieb etablierte Pro-
zessabläufe einschließlich der Klärung
der Frage nach dem zuständigen Kosten-
träger. Anlässe bzw. Ziele für Beschäftig-
tentestungen sollten grundsätzlich und
eindeutig gesetzlichen Vorgaben folgen
(ArbSchG, IfSG) und sich den entspre-
chenden Verordnungen zuordnen lassen
(. Tab. 1).

Rekrutierung

Ziel war es, eine ausbalancierte, mul-
tidisziplinäre Fokusgruppe mit Vertre-
ter*innenmöglichst vieler fürdieThema-
tik relevanterEntscheider*innen in einen
Austausch miteinander zu bringen, um
eine holistische Betrachtung der Schnitt-
mengen und Divergenzen anstreben zu
können.

ZurgeplantenFokusgruppendiskussi-
onwurden84AnschreibenandasBMAS,
das BMG, den Ausschuss Arbeitsmedi-
zin der BAuA, DGAUM,VDBW,DGUV,
VDSi, VUD, den GKV-Spitzenverband1,
den Bundesverband Öffentlicher Ge-
sundheitsdienst, die Kommission für
Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention, die Gesellschaft für Viro-
logie, die Gesundheitsministerien der
Bundesländer, die Deutsche Kranken-

1 Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
Bundesministerium für Gesundheit, Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin,
Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und
Umweltmedizin e.V., Der Verband Deutscher
Betriebs-undWerksärzte e.V.,DeutscheGesetz-
licheUnfallversicherung,VerbandfürSicherheit,
Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit
e.V., Verband Universitätsklinika Deutschland
undGesetzlicheKrankenversicherung.

hausgesellschaft sowie an die leitenden
Betriebsärzt*innen der Universitätskli-
niken Deutschlands per Mail versendet.
Schließlich konnten neun Teilnehmen-
de gewonnen werden. Mit der finalen
Zusage wurde die Rekrutierung abge-
schlossen.

Die Teilnehmenden wurden über das
Teilprojekt sowie dessen Einbindung
in die egePan-Verbundforschung in-
formiert und erteilten schriftlich ihre
Einwilligung zur Audioaufzeichnung
der Diskussion sowie die Erhebung
und Verarbeitung erhobener Daten in
pseudonymisierter Form.

Durchführung der Fokusgruppen-
diskussion

Die Fokusgruppendiskussion erfolgte
vor dem Hintergrund pandemiebeding-
ter Beschränkungen sowie aus orga-
nisatorischen Gründen über das On-
line-Videokonferenzsystem Zoom am
16.12.2020. Die Teilnehmenden wurden
gebeten, mit dauerhaft eingeschalteter
Kamera und Mikrofon an der Diskus-
sion teilzunehmen. Die Moderation
der Fokusgruppendiskussion wurde auf
der Grundlage der zusammengestellten
Leitfragen und unter Beachtung der An-
forderungen an eineModeration von der
Studienleiterin selbst übernommen (SL).
Zwei wissenschaftlicheMitarbeiterinnen
des Projekts erstellten Feldnotizen (RH,
AH). Die Teilnehmenden wurden noch
einmal zur audiodigitalen Aufzeichnung
sowie zum Datenschutz aufgeklärt.

Zu Beginn der Fokusgruppendiskus-
sionwurde denTeilnehmendenmitHilfe
der über den Bildschirm geteilten Dar-
stellungderNationalenTeststrategie vom
14.10.2020 der Ist-Stand der Strategie
zusammengefasst. Anschließend wur-
de das Forschungsziel erneut dargelegt.
Die anschließende Diskussion wurde
anhand weniger Leitfragen durch die
Moderatorin angestoßen und gesteuert,
um auf konkrete Aussagen zu erkannten
Hindernissen und förderlichen Fakto-
ren für die Ableitung von Testkonzepten
zu fokussieren. Den Teilnehmenden
wurde grundsätzlich die Möglichkeit
eingeräumt, hierzu auch Verfahren zu
beschreiben, die sich aus ihrer Sicht als
Best Practices bewährt haben.

Die Fokusgruppendiskussion wurde
zwei Stunden lang geführt. In die freie
Rede derAntwortendenwurde nicht ein-
gegriffen. Vor dem Wechsel in eine wei-
tere kategorial bezogene Frage bat die
Moderatorin regelmäßig um ausstehen-
de Statements.

Datenanalyse

Der Durchführung der Fokusgrup-
pe folgte eine Transkription sowohl
der Leitfragen als auch aller Diskus-
sionsinhalte mit dem Gesprächsanaly-
tischen Transkriptionssystem GAT 2
unter Nutzung des Transkriptionspro-
gramms f4transkript (dr. dresing & pehl
GmbH, Marburg, Deutschland), die an-
schließende Analyse erfolgte mit Hilfe
der Software MAXQDA 2018 (VERBI
Software GmbH, Berlin, Deutschland).
Das Ausgangsmaterial lag schließlich in
Textform vor.

Für die Auswertung des Transkripts
wurde ein komplementäres Vorgehen
gewählt. So erfolgte die Analyse durch
eine Mitarbeiterin (AH) nach der de-
duktiven Kategorienanwendung, um zu
überprüfen, welche Gesprächsinhalte
nicht den vorab gebildeten Kategorien
zuzuordnen waren. Zwei andere Mitar-
beitende (AW und LB) analysierten das
Ausgangsmaterial nach der induktiven
Kategorienbildung, um zu überprüfen,
welche Handlungsfelder und konkre-
ten Handlungsanweisungen sich hier
ergeben und welche Faktoren sich als
hemmend und fördernd herausgestellt
haben. Beide Analyseverfahren folgten
den Regeln der qualitativen Datenana-
lyse nach Mayring [12]. Die Ergebnisse
wurden jeweils in einem Kodierungs-
system dokumentiert und erst nach
der Fertigstellung miteinander vergli-
chen und zusammengeführt. Bei Abwei-
chungen, meist aufgrund inhaltlicher
Überschneidung mancher Kategorien,
erfolgte eine Konsensbildung im Aus-
tausch aller an der Analyse beteiligten
Mitarbeiter*innen (AW, LB, AH) sowie
der Studienleiterin (SL).

Alle Ergebnisse sind mit Ankerbei-
spielen belastbar.
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Abb. 28AuszugdesKodierungssystems:ParaphrasenzuinhaltstragendenAnalyseeinheitenundde-
renthematischeKodierungsowieZuordnungzumkategorialenAnalyserahmenunterKennzeichnung
der qualitativenGewichtung: rot vorwiegendhemmend, grün vorwiegend förderlich, ohne Färbung
ambivalent

Ergebnisse

Um die Anonymität der Fokusgruppen-
teilnehmenden sicherzustellen, wurden
fürdienachfolgendeErgebnisdarstellung
die Teilnehmenden vier Gruppen zuge-
ordnet:
1. zwei Praktiker*innen auf betriebli-

cher Ebene (Fachärzt*innen für Ar-
beitsmedizin, Betriebsärzt*innen) –
BÄ

2. ein(e) Arbeitgebervertreter*in (Per-
sonalverantwortliche, Unterneh-
mensleiter*innen) – AG

3. drei Vertreter*innen der medizini-
schen Fachwissenschaft (Arbeitsme-

dizin, Virologie, Krankenhaushygie-
ne, Infektiologie) – FA

4. zwei Vertreter*innen politischer Gre-
mien, Behörden und Dachverbänden
(Gesundheitsministerien, Gesetzliche
Unfallversicherer, Krankenversiche-
rer, Krankenhausgesellschaft) – G

Analyse der Fokusgruppen-
diskussion

Durch induktive Kategorienbildung
konnten 52 Paraphrasen identifiziert
werden,die sechsverschiedenenÜberka-
tegorien zugeordnet wurden (. Abb. 2).
Die Überprüfung nach der deduktiven
Kategorienanwendung ergab keine neu-

en Handlungsebenen zu den im Vorfeld
festgelegten Kategorien.

Meistdiskutierte Themenbereiche

Die häufigsten Wortmeldungen konnten
der Kategorie Gesetzliche Hintergründe
von, Anforderungen an und Zielrichtun-
gen für Testkonzepte in Gesundheitsein-
richtungen zugeordnet werden (52,4%
der Antworten). Weitere 24,8% der
kodierten Antworten ließen sich den
Fragen zu Zuständigkeiten für Umset-
zung in betrieblichen Entscheidungsket-
ten zuordnen. 15,2% der analysierten
Gesprächsinhalte bezogen sich auf Fra-
gen zur Implementierung von SARS-
CoV-2-Testkonzepten/Testprozessen. Bei
7,7% wurde die Berücksichtigung der
epidemiologischen Situation diskutiert
(. Abb. 3).

Die Häufigkeit derWortmeldungen je
Expert*innenhintergrund und zuorden-
bareKategoriebzw.Leitfragewarzuguns-
ten praxisnaher Expert*innen (Prakti-
ker*innen auf betrieblicher Ebene, AG-
Vertreter*innen undVertreter*innen der
medizinischenFachwissenschaft)verteilt
(. Abb. 4).

Gesetzliche Hintergründe
von, Anforderungen an und
Zielrichtungen von SARS-
CoV-2-Testkonzepten in
Gesundheitseinrichtungen
Dieser Kategorie wurden die meisten der
paraphrasierten Textinhalte zugeordnet.
Paraphrasen wurden am häufigsten zu
„Integrationsprozesse“ (11 Paraphrasen)
und „Dynamische Justierbarkeit“ (7 Pa-
raphrasen) kodiert.

In derDiskussionbestandweitgehend
Einigkeit darüber, dass Testangebote
verschiedenen Zielrichtungen und un-
terschiedlichen gesetzlichenGrundlagen
folgen. Es müsse unterschieden werden,
ob das Testkonzept beispielsweise den
Beschäftigtenschutz im Fokus hat und
entsprechende Prozesse das ArbSchG
berücksichtigen müssen oder ob im Sin-
ne des Patient*innen- bzw. Drittschutzes
das IfSG Anwendung findet. Eine konse-
quente und regelkonforme Anwendung
der Arbeitsschutzgesetzgebung durch
die AG stehe im Konflikt mit einigen
Inhalten aus der Infektionsschutzge-
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setzgebung und wirke sich limitierend
auf die reibungsfreie Umsetzung von
Testkonzepten auf betrieblicher Ebene
aus.

„Ich glaube einen Punkt, denwir vorschal-
ten müssen [ist], in welcher Welt wir uns
bewegen, wenn ich das mal so ausdrücken
darf. Sind wir im Bereich des Infektions-
schutzgesetzes, das ist allgemeiner Bevöl-
kerungsschutz, oder sind wir im Bereich
des Arbeitsschutzes, der möglicherweisen
ganz andere Kriterien verlangt als Infek-
tionsschutz oder Infektionsschutzgesetz.“
(FA, Pos. 31)

Die nachfolgenden Zitate aus der Fo-
kusgruppendiskussion wurden exempla-
risch füreinige andere ähnlicheAussagen
zu notwendigen „Integrationsprozessen“
herangezogen.

Diskussionsteilnehmende äußerten
die Erwartung, dass in Anbetracht der
sehr komplexen Zusammenhänge zu-
nächst Abstimmungen auf Gesetzge-
berebene erfolgen müssen, um die nach-
folgende Umsetzung der Gesetze und
Verordnungen sicherzustellen.

„Das ist eine politische Diskussion, die
muss eigentlich zwischen Bundesgesund-
heitsministerium, das für das Infekti-
onsschutzgesetz zuständig ist und dem
Bundesarbeitsministerium für den Ar-
beitsschutz auf Bundesebene letztend-
lich insbesondere bei dem föderalen Staat
auf Landesebene geführt werden.“ (FA,
Pos. 52)

AufLandesebene sei es dannz.B. konkret
vorstellbar, dass mit Vertreter*innen aus
Politik, Interessen- und Fachvertretun-
gen Fragen geklärt und Lösungen vorbe-

reitetwerdenkönnen.Hierseienauchun-
bedingt Vertreter der gesetzlichen UVT
mit einzubeziehen.

„Also wenn ich ein großes Klinikum habe,
wie zum Beispiel jetzt Universitätsmedi-
zin Dresden, dann würde ich doch von
Seiten des Arbeitgebers zusammen mit
der Arbeitnehmervertretung an die beiden
Ministerien und die BGW als Berufsge-
nossenschaft herantreten und sagen: Wir
machen mal einen runden Tisch, da set-
zen wir uns zusammen und schauen, wie
man dieses Thema hier lösen kann.“ (FA,
Pos. 62)

In der Diskussion wurde zudem auf
die Volatilität rechtlicher Vorgaben und
Handlungsrahmen eingegangen und die
damit verbundenen besonderen Anfor-
derungen an die Flexibilität bestehender
Strukturen und Prozesse für betriebliche
SARS-CoV-2-Testkonzepte herausge-
stellt. Auf diese dynamische Justierbarkeit
der Systeme wurde in der Diskussions-
runde mehrfach hingewiesen.

„Das heißt, es gibt dann irgendwelche
Verordnungen im Land, wo es heißt, ab
der Infektionszahl, ich sag jetzt mal 50
oder 25 pro 1000 und so weiter, passiert
irgendwas. Und dann entgleitet der Poli-
tik die Infektionszahl, dann wird das alles
in die Tonne geklopft und es werden neue
Zahlen auf den Markt geworfen. Und das
ist für die Bevölkerung, auch für die Fach-
leute, absolut nicht nachvollziehbar.“ (FA,
Pos. 151)

DesWeiterenwürdenBetriebsstrukturen
dieAbleitungvonKonzeptenundProzes-
sen mitbestimmen. Nicht jede Einrich-
tung zur Patient*innenversorgung ver-
füge über dieselben Strukturen wie bei-
spielsweise ein Universitätsklinikum.

„Wir waren glaube ich vorhin schon mal
an so einem Punkt, dass wir generelle
Konzepte relativ schwierig sehen, sondern
das muss der Institution angepasst wer-
den.“ (FA, Pos. 107)

Klärung von Zuständigkeiten auf
betrieblicher Ebene
Paraphrasierte Aussagen ließen sich hier
am häufigsten zu „Integrationsprozesse“
sowie „Organisationsmanagement“ ko-
dieren.
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„[. . . ] ich glaube, dass es total wichtig
ist, unabhängig von den Kernzustän-
digkeiten, die ja gleichbleiben, dass es
zusammenfließt, weil das Thema Dritt-
schutz, Mitarbeiterschutz, wenn ich mir
ein Krankenhaus betrachte, wo ich mir
vorstelle, Mitarbeiter, wenn der jetzt posi-
tiv ist, dann steckt er andere Mitarbeiter
an.“ (AG, Pos. 40)

Bei der Klärung von Zuständigkeiten
auf betrieblicher Ebene sei ebenso die
Herausforderung zu bewältigen, dass
sich der Schutz der Beschäftigten vor
einer Ansteckung durch ihre Tätigkeit
und der Schutz Dritter (Patient*innen,
Kolleg*innen) nicht immer unabhängig
voneinander betrachten ließen. Nachfol-
gende Beispiele wurden für angeführte
„Integrationsprozesse“ innerhalb be-
trieblicher Strukturen ausgewählt.

Es seienKonzeptewünschenswert, die
weder die Betroffenen noch die Ausfüh-
rendenoder die Betriebsabläufe belasten.
Dafür müssten alle Beteiligten für eine
Zielerreichung zusammenarbeiten.

„[. . . ] der Betrieb muss ja das Testkonzept
erstellen, dafür hat er ja dann auch die
Freiheiten und den Handlungsspielraum
das eben all diese verschiedenen Bereiche
dann miteinander Hand in Hand gehen
müssen und das auch abdecken müssen.
Also was den Infektionsschutz betrifft,
was den Arbeitsschutz betrifft und was
natürlich jetzt dann halt auch den Schutz
der Bewohnerinnen und Bewohner dann
halt auch betrifft, oder der Besucher und
Besucherinnen.“ (G, Pos. 83)

Es sei außerdem wichtig, alle weiteren
notwendigen Fachbereiche im Betrieb
einzubeziehen und deren Aufgaben
festzulegen. Außer den medizinischen
Fachbereichen seien insbesondere bspw.
auch IT-Fachleute zu beauftragen, die
Dateninfrastruktur sicherzustellen.

„Also ich denke, so Testkonzepte sind
ein Zusammenspiel von mehreren Ak-
teuren, die [sich] zusammensetzen müs-
sen und einen vernünftigen Plan [entwi-
ckeln], [. . . ] da muss einmal der Labor-
dienstleister drin sein, [. . . ]. Dann ist si-
cherlich die Betriebsmedizinwichtig, [. . . ],
dieses ganze Thema Daten, also Daten-
übertragung, EDV-Befund, Rücküber-

mittlung, also [. . . ], die IT muss irgendwo
auch mit dabei sein.“ (FA, Pos. 127)

Eine Klärung und Festlegung der Zu-
ständigkeiten ließe neben der Kalkula-
tion des Arbeitsaufwandes und der zu
planenden Ressourcen in den einzelnen
Fachbereichen auch die Verteilung der
dazu notwendigen Finanzmittel zu.

„Dann ist die Frage, aus welcher Kasse
wird das Ganze bezahlt. Das heißt, sie ha-
ben sicherlich ja auch in Ihrer Klinik für
die Betriebsärzte ein Budget und ein Bud-
get für die Hygiene, die hart umkämpft
sind und da kann nicht der eine für den
anderen – kann er natürlich schon aber
da gibt’s großen Streit, wenn der eine die
Arbeit für den Anderenmachen soll.“ (FA,
Pos. 41)

Nachfolgende Zitate wurden unter „Or-
ganisationsmanagement“ kodiert. Sie
wurden als Beispiele dafür ausgewählt,
dass trotz interdisziplinärer Absprachen
auf betrieblicher Ebene falsche Schlüsse
für Zuständigkeiten gezogen wurden.

Bei der Entscheidung, wer die SARS-
CoV-2-PCR-Testungen bei Beschäftig-
ten vornehmen sollte, bestünden trotz-
dem weiterhin Unklarheiten. So würden
unabhängig von der Zielrichtung der
Testkonzepte immer wieder Betrieb-
särzt*innen genannt. Dabei werde völlig
ausgeblendet, dass deren Personalstruk-
turen klaren Aufgabenstellungen und
Personalressourcenzuweisungen folgen.

Es bestünde zum Beispiel die falsche
Annahme, dassAbstrichuntersuchungen
bei Beschäftigten auch dann eine regel-
hafte Aufgabe für Betriebsärzt*innen sei,
wenn der auslösende Anlass nicht der
Tätigkeitsbezug ist. Die durch sie auf
mehreren Ebenen erlebten hemmenden
Umstände für eine zielführende Umset-
zung von Teststrategien konnte von Sei-
ten der Gesetzgebervertretung scheinbar
nicht nachvollzogen werden.

„Es ist so, dass zumindest von manchen
Personalabteilungen sicherlich immer,
wenn das Wort Mitarbeiter fällt, gedacht
wird, dafür ist der Betriebsarzt zuständig,
auch wenn, sagen wir mal manchmal die
Mitarbeiterscreenings vielleicht darauf
hin ausgerichtet sind, dass es zu einem
Drittschutz führt. Also, dass der Patient

geschützt ist und hier wäre eigentlich das
ein krankenhaushygienisches Problem.
Aber wie gesagt, da wird der Betriebs-
arzt, der praktisch tätige Betriebsarzt eben
im Sinne des Infektionsschutzgesetzes ge-
nutzt.“ (BÄ, Pos. 39)

Die Übertragung solcher Aufgaben sei
nicht nur im falschen Zuständigkeitsbe-
reich, sondern würde aufgrund des im-
mensen Ressourcenaufwands auch dazu
beitragen, dass Betriebsärzt*innen nicht
ihren eigentlichen gesetzlichen Aufga-
benstellungen folgen können.

„Natürlich kann ich den [Betriebsarzt]
nutzen, um Abstriche zu machen und
Schnelltests und Ähnliches, aber dann
kommt der seiner eigentlichen Aufgabe
nicht mehr nach. Und wenn wir dann
einen schweren Unfall haben und sowohl
wir als DGUV als auch der staatliche
Arbeitsschutz vor Ort sind und dann
nachfragen, wie konnte das kommen,
können Sie sich nicht damit rausreden:
Ach wir mussten Infektionsschutz gerecht
werden und eventuell Tests abnehmen.
Also ich sehe das auch ein bisschen kri-
tisch. Sicherlich kann ich es vertreten, ein
paar Abstriche mehr zu machen, aber
die Betriebsärzte originär dafür einzuset-
zen, hätten wir auch schon was dagegen“.
(G, Pos. 43)

Implementierung von SARS-CoV-
2-Testkonzepten/Testprozessen
Paraphrasierte Aussagen ließen sich hier
am häufigsten zu „Qualitätssicherung“
sowie „Integrationsprozesse“ kodieren.
Weitere wichtige Aspekte ließen sich
den Kodes „Transparenz in Testprozes-
sen“ sowie „Informationsmanagement“
zuordnen.

Es sei sehr kritisch zu betrachten, dass
im Rahmen der Einführung von Anti-
gen-Schnelltests zunehmend Abstriche
durch nichtärztliches Personal durch-
geführt würden bzw. durch Personal,
das nicht hinreichend in die konkrete
Technik eingewiesen sei. Das berichteten
sogar Vertreter*innen aus den Gesund-
heitsberufen aus eigener Erfahrung.
Dieser Punkt wiege umso schwerer vor
dem Hintergrund der Ausweitung der
Testangebote in allen Betrieben bzw. der
geplanten Einführung von Selbsttests.
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„[. . . ] da hat man also auch gemerkt, dass
selbst geschulte Mitarbeiter in den Am-
bulanzen also sehr unterschiedlich die
Abstriche entnehmen und eben zum Teil
auch wirklich falsch.“ (FA, Pos. 146)

Folgende Aussagen konnten dem Kode
„Qualitätssicherung“ inderKategorie Im-
plementierung von SARS-Cov-2-Testkon-
zepten/Testprozessen zugeordnet werden.

Ebenso würden sich IT-Schnittstel-
lenprobleme inkomplexenProzessabläu-
fen auf die Qualität ebensolcher auswir-
ken. Befunderfassung und -management
bestimmten maßgeblich den Erfolg von
Testkonzepten. Zahlreiche, parallellau-
fende Prozesse bei der Bewältigung
der Anforderungen, wie zum Beispiel
Beschäftigtentestungen und Kontakt-
personennachverfolgungen mit einer
entsprechend enormen Menge an admi-
nistrativen Aufgaben und anfallenden
BefundenseienohnedenEinsatzvonauf-
einander abgestimmten digitalen Syste-
men nicht effizient und womöglich nicht
effektiv umsetzbar. Eine funktionierende
digitale Vernetzung der beteiligten me-
dizinischen Fachabteilungen habe durch
den Informationsaustausch erhebliches
Potenzial in der Pandemiebekämpfung.

„Es gibt unterschiedliche Systeme, wir ha-
ben das Betriebsarztsystem, wir haben
die Krankenakte, wir haben das Labor-
system. Manches arbeitet miteinander,
manches arbeitet nicht miteinander. Und
wenn man auf der Ebene eben wesentlich
bessere Verknüpfungen und Tools schafft,
also wirklich massiv in digitale Lösungen
investiert, dann kann man glaube [ich]
viele dieser Fragen ganz befriedigend, zu-
friedenstellend lösen.“ (FA, Pos. 159)

Für erfolgreiche Implementierungs-
strategien seien fortwährende Abstim-
mungsprozesse zwischen den beteiligten
Fachbereichen unbedingt erforderlich.
Diese Beispiele wurden den dafür not-
wendigen „Integrationsprozessen“ zuge-
ordnet.

„Ich glaub[e], dass es ganz viel darauf an-
kommt, dass das Zusammenspiel passt:
betriebsärztlicher Dienst und Kranken-
haushygiene, Virologie aber auch dem
Personalbereich.“ (AG, Pos. 10)

Große Unsicherheit oder sogar massive
FehlannahmenbeträfendieFreiwilligkeit
der Inanspruchnahme von Testangebo-
ten. So seien manche AG der Meinung,
sie können ohne eine eindeutige Rege-
lung Testpflichten für Beschäftigte ein-
führen. Es sei nicht allen klar, dass eine
solche Verpflichtung nur auf der Grund-
lage von eindeutigen gesetzlichen Rege-
lungen möglich wäre.

„Ein weiterer Punkt ist auch die Freiwil-
ligkeit der Beschäftigten. Was wollen die?
Wir können Sie definitiv nicht zwingen,
jetzt an irgendwelchen Abstrichen teilzu-
nehmen und dann welche Informationen
bekommt der Arbeitgeber.“ (G, Pos. 45)

Um den Zugang zu Beratungs- und
Testangeboten im Zusammenhang mit
verschiedenen Anlässen für Beschäftigte
tatsächlich sicherzustellen, seien entspre-
chende Versorgungsmodelle durchaus
vorstellbar.

„Wir hatten uns ja ganz praktische Um-
setzungen überlegt, dass es in Absprache
mit dem betriebsärztlichen Dienst ge-
gebenenfalls eine Art Corona-Zentrum
gibt, in dem quasi Zusatzaufgaben, die
jetzt auf verschiedene Leute zukommen,
also Screenings, Beratung, Umgebungsun-
tersuchungen, dass die dort abgearbeitet
werden.“ (BÄ, Pos. 71)

Des Weiteren müssten Testangebote so
platziert werden, dass Beschäftigte sie
möglichst niedrigschwellig und kurzfris-
tig in Anspruch nehmen könnten. Sie
müssten wissen, wohin sie sich wann
wenden können und wie alle weiteren
Prozesse geregelt sind. Nachfolgendes
Beispiel wurde dem Code „Transparenz
in Testprozessen“ zugeordnet.

„[. . . ] die Hürden für so eine Testung
müssten, wenn es für die Mitarbeiter
wäre, [. . . ] sehr niedrig sein [. . . ].“ (BÄ,
Pos. 77)

DieBereitstellungvon Informationen so-
wie die Möglichkeit, sich individuell be-
raten zu lassen, seien wesentliche Be-
standteile eines niederschwelligen An-
gebots an Beschäftigte. Im Rahmen der
Implementierungsstrategien wurde das
nachfolgende Beispiel dem Code „Infor-
mationsmanagement“ zugeordnet.

„Es entstehen unendlich viele Fragen, an
die man vorher gar nicht gedacht hat, die
die Mitarbeiter haben, die zu Verunsiche-
rung führen, zu Unruhe führen, zu viel-
leicht auch unvorsichtigem Verhalten, so-
dass also sowas ganz, ganz wichtig ist im
Alltag, dass die Leute wirklich gut infor-
miert werden und auch Möglichkeit ha-
ben, sich niederschwellig zu informieren in
der Einrichtung.“ (BÄ, Pos. 85)

Epidemiologische Situation
(„Expert*innenmeinung“)
Paraphrasierte Aussagen ließen sich hier
am häufigsten zu „Informationsmanage-
ment“ sowie „Dynamische Justierbar-
keit“ kodieren.

SARS-CoV-2-Testungen seien unbe-
dingt in ein Gesamtkonzept für Infek-
tionsschutzmaßnahmen zu integrieren.
So können alle Testkonzepte Infektionen
nichtverhindern, sondernlediglicheinen
Beitrag zur Aufdeckung von Infektions-
fällen leisten. Für eineVerhinderung von
InfektionsfällenundderAusbreitungvon
Infektionen und Erkrankungen müssen
weitreichende Schutzmaßnahmeneinge-
führt und konsequent umgesetztwerden.

Neben der Möglichkeit, eine SARS-
CoV-2-Infektion im privaten Umfeld
zu erwerben, fände zudem eine Über-
tragung unter den Beschäftigten in den
Pausen- und Sozialräumen statt. Hier sei
nach Arbeitsschutzgesetzgebung grund-
sätzlich kein Auftrag mehr für den
Arbeitsschutz abzuleiten – diese Pro-
blematik mit entsprechenden Konse-
quenzen würde den Aufgaben nach der
Infektionsschutzgesetzgebung zugeord-
net und sei eher organisationaler Natur.
Das angeführte Zitat wurde beispielhaft
für ein entsprechendes „Informations-
management“ herangezogen.

„Das große Problem ist ja eigentlich, dass
wir an dem Bereich, wo Arbeitsschutz
funktioniert, relativ wenige Infektionen
haben. Wo passiert es? Wir hatten in der
Klinik in den Sozialräumen das Prob-
lem. Die haben sich [. . . ] in der Klinik
an alles gehalten und dann sind sie in die
Pause gegangen, Maske runter, nebenein-
andergesetzt, übertreib jetzt und Glüh-
wein getrunken. Und da haben sie sich
angesteckt. Also das muss glaub ich auch
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im Bereich der Informationspolitik in die
Köpfe rein. Da muss auch organisatorisch
was passieren.“ (FA, Pos. 161)

Mit der Erfahrung aus der zweiten Infek-
tionswelle müsse hinsichtlich der Ein-
fluss- und Beratungsmöglichkeit durch
Fachexpert*innen kritisch angemerkt
werden, dass diese mit dem Ausmaß des
Infektionsgeschehens und einem zuneh-
menden politischen Druck deutlich sin-
ke. Man nehme die Gefahr hinsichtlich
neuer Anordnungen und Maßnahmen
wahr, dass diese schwerer vermittel-
bar würden und die Einrichtungen vor
kaumzubewältigendeAufgaben stellten.
Nachfolgendes Zitat wurde aus diesen
Gründen als Beispiel für „Dynamische
Justierbarkeit“ im Zusammenhang mit
der Epidemiologischen Situation gewählt.

„[. . . ]man kann zuBeginn der Sache, [. . . ]
wenn ein gewisser Druck da ist, aber ir-
gendwie ist es einigermaßen beherrsch-
bar, wie das [bei] uns im Frühjahr [. . . ]
war, da kann man Pläne machen und
dann wird auch auf uns, die ich uns mal
jetzt Experten nenne, gehört. Wir können
mit dezidierten Meinungen vortreten. Da
hört man uns zu. Das finden wir klinisch,
epidemiologisch, arbeitsmedizinisch wie
auch immer sinnvoll. Und wenn aber der
Druck steigt und dann auch äußere, sozu-
sagen Druckgeber auf die Leitung dieser
Krankenhäuser eben wesentlich stärker
werden, dann wird die Expertenmeinung
eigentlich immer geringer und es beginnt
Aktionismus [. . . ].“ (FA, Pos. 95)

Für die Erarbeitung von Testkonzepten
sei die Grundkenntnis weiterer biostatis-
tischer Einflussfaktoren zu den Testme-
thoden selber, aber auch zur Prävalenz
der Erkrankung unerlässlich. Die Frage
also, was ein Test selber leisten kann,
sollte in die Überlegung aufgenommen
werden.

„[. . . ] das ist absolut wichtig, dass man
tatsächlich Testkonzepte an Testleistungs-
fähigkeiten anpasst, also, dass nur so ein
bisschen Biostatistik eines Tests ist es ja
Sensitivität, Spezifizität, Prävalenz der
Erkrankung und daran ein Testkonzept
ausrichtet. Also was ist der positiv-prä-
diktive Wert eines Ergebnisses, was ist der
negativ-prädiktive Wert eines Tests? [. . . ]

wenn man den Test sachgerecht einsetzt,
muss man sich schon an seiner Leistungs-
fähigkeit orientieren und auf der Basis
in der Gesamtschau ein Testkonzept ent-
wickeln, was wirklich dann stimmig ist,
also das sehe ich absolut so, und das ist
sicherlich auch geboten, um den Test ver-
nünftig einzusetzen und die Aussagen
vor allen Dingen verwertbar zu machen.“
(FA, Pos. 149)

Diskussion und Implikationen

Die wesentlichen Ergebnisse der vor-
liegenden Arbeit sind die hohe Über-
einstimmung insbesondere der betrieb-
lichen Akteur*innen (Praktiker*innen,
AG-Vertreter*innen, Vertreter*innen
der medizinischen Fachwissenschaften)
bei der Feststellung, dass mit dem IfSG
und der Arbeitsschutzgesetzgebung un-
terschiedliche Zielrichtungen für Test-
konzepte verfolgt werden, diese aber für
eine Ableitung und Umsetzung von be-
trieblichenTestkonzepten berücksichtigt
werdenmüssen. Eswird daher von ihnen
erwartet, dass bereits in Legislative und
Exekutive auf Bundes- und Landesebe-
ne Abstimmungen unter Einbeziehung
von Interessen- und Fachvertretungen
erfolgen. Auf einer betrieblichen Ebene
bestimmen die Einbeziehung der für Be-
schäftigtengesundheit und -datenschutz
zuständigen Fachschaften sowie der IT-
Fachleute den Erfolg von Testkonzepten
maßgeblich.

In der Fokusgruppendiskussion wur-
de häufig erwähnt, dass betriebliche Ak-
teur*innen Probleme mit der Überset-
zung von gesetzlichen Vorgaben in die
Praxis erkennen. Hinweise zu dieser Be-
obachtung gab es bereits vor Corona. In
dem Gutachten „Erst Inhalt, dann die
Paragrafen“ imAuftrag des Normenkon-
trollrates der Bundesregierung wird be-
reits 2019 darauf hingewiesen, dass ne-
ben der formalenGüte vonGesetzen die-
se vor allem praxistauglich sein müssen:
„Ein gutes Gesetz [. . . ] ist zudem adres-
satenfreundlich – es verursacht wenig
Umsetzungs-undFolgeaufwand fürBür-
ger*innen und Unternehmen. Und es ist
vollzugstauglich, so dass die Verwaltung
es rechtssicher und kosteneffizient um-
setzen kann“ [13]. Mit Bezug zum The-

ma der vorliegendenArbeit werden diese
diskutierten Inhalte daher einer überbe-
trieblichen Entscheidungsebene zugeord-
net.

Überbetriebliche Entscheidungs-
ebenen

Ein zentrales Ergebnis war dieWahrneh-
mung insbesondere durch betriebliche
Akteur*innen, dass eine gesetzeskonfor-
me Umsetzung der Arbeitsschutzgesetz-
gebung im Konflikt mit (neuen) Inhalten
des IfSG steht. Mangelnde Abstimmung
aufbundes-oder länderpolitischerEbene
führt zu Umsetzungsproblemen – nicht
nur in Fragen des Beschäftigtendaten-
schutzes, sondern auch für die Klärung
von Zuständigkeiten und entsprechen-
den Mittelzuweisungen für eine Umset-
zung der geforderten Testkonzepte.

Beraterstäbe können Abstimmungs-
prozesse unterstützen [14]. So sollten
Fachexpert*innen der Infektionsschutz-
z.B. mit denen der Arbeitsschutzgesetz-
gebung unbedingt im Austausch stehen,
um nachfolgende Konflikte bei der set-
tingbezogenen Umsetzung von Regeln
und Verordnungen der jeweiligen Ge-
setzgebung in Betrieben zu vermeiden.
Es sollten weiter Vertreter*innen mit
nachweislichem Bezug zur betriebli-
chen Praxis aufgenommen werden, die
in Berufsverbänden und Interessenver-
tretungen zu finden sind. Zu einem
ähnlichen Ergebnis kommen Sell et al.
[15], die im Zeitraum bis Juli 2020 die
Einberufung von Expert*innen zur Be-
ratung der Bundes- und Landespolitik
untersucht haben. Im Ergebnis zeigten
sie eine eingeschränkte Interdiszipli-
narität bei der Zusammensetzung von
Expert*innenräten mit einer deutlichen
Dominanz biomedizinischer Diszipli-
nen. Die Autor*innen kommen unter
anderem zu dem Schluss, dass aufgrund
der Komplexität der Auswirkungen von
Pandemien auch die Pluralität der wis-
senschaftlichen Perspektiven sowie die
Perspektiven aus der Bevölkerung in
die Politikberatung einbezogen werden
müssen.
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Entscheidungsprozesse auf
betrieblicher Ebene

Die vorliegende Auswertung der Dis-
kussionsinhalte weist auf bestehende
Entscheidungs- und Regelungshürden
in Bezug auf SARS-CoV-2-Testprozesse/
Testkonzepte und deren Implementie-
rung auf betrieblicher Ebene hin. Insbe-
sondere die betrieblichen Akteur*innen
beschrieben neben einer empfunde-
nen gleichmachenden und willkürlichen
Anwendung der bestehenden Geset-
ze eine ebensolche Zuweisung oder
Anordnung von Aufgaben und Aufträ-
gen auch in den Betrieben selber. Als
Gründe hierfür wurden eine generelle
Unsicherheit bei der Anwendung von
Gesetzen bei gleichzeitig bestehender
Herausforderung genannt, die Ziele von
Testkonzepten eindeutig einer gesetzli-
chen Grundlage zuzuordnen. Daneben
bestand weitgehende Einigkeit darüber,
dass volatile gesetzliche Vorgaben die
Anpassung betrieblicher Prozesse in den
vorgegebenen zeitlichen Zeitfenstern
erschwerten.

Die bereits vonder Studiengruppe um
Dahmen [14] beschriebenen Herausfor-
derungen hinsichtlich der Klärung von
Zuständigkeiten, Strukturen und Prozes-
senamBeispielderOrganisationkonnten
auchindieserDiskussionsrundebestätigt
werden. Wiederholt wechselnde Fallde-
finitionen, schnellerWandel hinsichtlich
empfohlener Schutzmaßnahmen, gro-
ße Dezentralität und Heterogenität im
Öffentlichen Gesundheitsdienst bei der
Umsetzung des IfSG sind beispielhaft
genannte Herausforderungen, die sich
auch auf das Thema Testkonzepte in Be-
triebe übertragen ließen. Nach Dahmen
et al. [14] zeigten sich Herausforderun-
gen im Zusammenhang mit COVID-
19 in den genannten Themen überall
dort, wo bereits im bisherigen Alltag
Verbesserungspotenzial bestand.

Für die Umsetzung von Aufgaben
aus Arbeitsschutz-, Arbeitssicherheits-
und IfSG bzw. entsprechend er konkre-
tisierender Verordnungen muss daher
auch auf betrieblicher Ebene konsequent
Übersetzungsarbeit geleistet werden.
Für diese Anforderungen ist die Ex-
pertise entsprechender Vertreter*innen
im Betrieb unter Einbeziehung interner

und/oder externer Sozialpartner*innen
(Betriebs- oder Personalrat, UVT, Ren-
tenversicherungsträger) unbedingt not-
wendig. Zu empfehlen ist die Bildung
fester betrieblicher Beratungs- oder
Krisenstäbe, in denen diese Expertise
gebündelt werden kann. Fachschaften,
die als Unterstützer verstanden werden
können (Datenschutz, Rechtsabteilung,
Kommunikation), sollten außerdem mit
einbezogen werden. In Einrichtungen,
die nicht jede Expert*innenposition be-
setzt haben, könnten stellvertretende
Fachschaften bestimmte Fragestellungen
übernehmen. Einrichtungsübergreifen-
de Netzwerke könnten ebenso bei Ent-
scheidungenundVorgehenunterstützen.
Neben der Klärung der Zuständigkeiten
für die Umsetzung und Prozessgestal-
tung von Testkonzepten muss auch die
Frage geklärt werden, wer für welche
Kosten aufkommen soll oder muss.

Klärung von Zuständigkeiten, Pro-
zessgestaltung, Implementierung

Wenn Testanlässe und deren gesetzliche
Grundlagen identifiziert sind, können
Zuständigkeiten für Organisation und
Durchführung von Beschäftigtentestun-
gen formal leichter zugeordnet werden.
Bei sich überschneidenden Testzielen
können übergreifende Aufgabenstel-
lungen nicht ausgeschlossen werden,
was den Vorschlag begründet, eher von
Kernzuständigkeiten für Akteur*innen
in Prozessen zu sprechen.

Unabhängig davon, welcher Fach-
gruppe welche konkreten Aufgaben
danach für eine gemeinsame Zieler-
reichung zugeordnet werden, müssen
entsprechende Ressourcen zur Verfü-
gung gestellt werden. Weder für Be-
triebsärzt*innen noch für andere Fach-
gruppen sind zusätzliche Aufgaben über
Wochen oder gar Monate leistbar, ohne
von anderen Aufgaben entbunden oder
durch zusätzliche Personalzuführung
entlastet zu werden.

Insbesondere die betrieblichen Ak-
teur*innen der Fokusgruppe stellten bei
dieser Art integrativen betrieblichen
Prozessen außerdem heraus, dass IT-
gestützte Schnittstellenfunktionen bis-
her oftmals nicht vorhanden waren.
Hier ergeben sich aber Notwendigkei-

ten, zwischen „Befundentnahmestelle“,
Labor, Beschäftigtem und Beratenden
ebenso eine funktionierende und den
Beschäftigtendatenschutz berücksichti-
gende Datenstruktur herzustellen sowie
gesetzlich geforderte Meldewege zu be-
rücksichtigen.

Die Unterstützung durch IT-Steue-
rungs- und Controlling-Instrumente
ist unentbehrlich. Nicht ohne Grund
bezeichnen die Autoren um Caliebe
die Corona-Krise in ihrem Beitrag im
Deutschen Ärzteblatt vom März 2021
als „Missing-Data-Krise“ und bekla-
gen damit die mangelnde Infrastruktur,
um „[. . . ] wichtige Daten zum Test- und
Infektionsgeschehen und zur Wirksam-
keit von Eindämmungs- und Therapie-
maßnahmen zu akquirieren und zeitnah
verfügbar zu machen“. Die Autor*innen
weisen explizit auf die Notwendigkeit
hin, dass ohne die Beachtung bestimm-
ter weiterer Einflussfaktoren wie u. a.
geografische Herkunft, Testanlass, lokale
Prävalenz, Testintensität usw. zielgerich-
tete, effektive Schutzmaßnahmen nicht
abgeleitet werden können [16]. Bereits
in einer frühen Phase der COVID-19-
Pandemie kommen Trimborn et al. [17]
zu dem Schluss, dass Geovisualisierung
undDatenintegrationgezielte infektions-
präventive Maßnahmen wie z.B. Impf-
und Aufklärungskampagnen möglich
machen. Mehrere Autor*innen stellen
die Wichtigkeit eindringlich heraus, ne-
ben positiven Testergebnissen auch die
Gesamtzahl der durchgeführten Tests
zu erfassen. Damit werden genauere
Einschätzungen zum tatsächlichen An-
stieg an Infektionen möglich sowie ein
umfassenderes Bild von der Umsetzung
der Teststrategie gewonnen [10, 16–18].

Auf der betrieblichen Ebene bedeu-
tet eine solche Zusammenführung ver-
schiedener Informationen das Vernetzen
unterschiedlicher IT-Erfassungssysteme
wie bspw. Personal-, Labor- und arbeits-
medizinische Datenbanken mit indivi-
duellen, behördlichen und statistischen
Meldesystemenunter Einhaltungdes Be-
schäftigtendatenschutzes. Eine reibungs-
lose Interaktion aller erforderlichen und
eingebundenen IT-Systeme ist die Vor-
aussetzung für eine zeitnahe Akquirie-
rung und Analyse von vorhandenen Da-
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ten und trägt zudem wesentlich zur Stei-
gerung der Effizienz und Effektivität bei.

Epidemiologische Situation,
biostatistische Einflussgrößen,
Arbeitsschutzmaßnahmen

EinewichtigeErkenntnis derFokusgrup-
pendiskussion war die übereinstimmen-
de Feststellung, dass betriebliche Test-
konzepte lediglich eine ergänzendeMaß-
nahme in einem ganzen Schutzkonzept
sein können, das neben dem konkre-
ten Tätigkeitsbezug die gesamten Ab-
läufe während einer Arbeitsschicht be-
rücksichtigt. In zahlreichen Studienwur-
den die Zusammenhänge des Infektions-
geschehens unter HCWs mit weiteren
Schutzmaßnahmen untersucht. Cattelan
et al. [19] bestätigten, dass eine inte-
grierte Strategie der räumlichen Tren-
nung von infektiösen Patient*innen, der
konsequenten Anwendung persönlicher
Schutzausrüstung,dieÜberwachungvon
Temperatur und Symptomen bei HCWs
sowie regelmäßige Testungen vor jedem
Dienst geeignet sind, Infektionen auch
in Hochinzidenzgebieten unter HCWs
zu verhindern.

In ihrer Untersuchung unter 212
HCWs im Frühjahr 2020 mittels Anti-
körperbestimmungen fandenBahrs et al.
[20] keinen Beleg dafür, dass das beruf-
liche Risiko für HCWs größer ist als das
private. Sie beobachteten sogar, dass un-
ter den HCWs mit hohem beruflichem
Risiko die Infektionsraten niedriger wa-
ren als bei HCWs mit mittlerem Risiko
sowie bei Beschäftigten aus den Verwal-
tungsbereichen und begründeten den
Effekt mit einer hohen Akzeptanz der
persönlichen Schutzmaßnahmen. Ei-
ne bis September 2020 durchgeführte
Untersuchung mittels Antikörperbe-
stimmungen unter 907 HCWs durch
Hildebrandt et al. [21] kam zu einem
vergleichbaren Ergebnis. Beide Unter-
suchungen fanden zwischen der ersten
und zweiten COVID-19-Welle statt, al-
lerdings in Zeitenmit niedriger Inzidenz
(Sommerplateau). Aber auch eine durch
Dusefante et al. [22] von September 2020
bis Januar 2021 durchgeführte Untersu-
chung unter Berücksichtigung sozialer,
persönlicher und beruflicher Variablen
in der zweiten Welle kam zu keinem

anderen Ergebnis. Die Autor*innen be-
stätigen einerseits ein großes Wissen
sowie eine hohe Akzeptanz unter den
HCWs bezüglich Infektionsschutzmaß-
nahmen und -kontrollen sowie keinen
Einfluss der berücksichtigten Variablen
[22]. Für die von Hupf et al. [23] seit
Pandemiebeginn bis Februar 2021 un-
tersuchten HCWs in der unmittelbaren
Versorgung von COVID-Patient*innen
konnte unter Einhaltung der Hygie-
ne- und Schutzmaßnahmen ebenfalls
lediglich ein niedriges und mit der Ge-
samtbevölkerung vergleichbares Risiko
ermittelt werden. Auch in den beiden
letztgenannten Studien wurden serolo-
gische Untersuchungen durchgeführt. In
ihrer Untersuchung mittels umfassender
SARS-CoV-2-PCR-Tests unter mehr als
1000 Beschäftigten bestätigten Schöp-
penthau et al. [24] deren Schlüsselrolle
zur Früherkennung von Infektionen un-
ter HCWs und zur Verhinderung einer
weiteren Ausbreitung. Testungen gehö-
rennachdenAutor*innenzusammenmit
dem konsequenten Einsatz von Schutz-
masken für Personal und Patient*innen
zu den wirksamsten Schutzmaßnahmen.

Corona-Schutzimpfungen bieten
einen wirksamen individuellen Schutz
insbesondere vor schweren COVID-19-
Erkrankungsverläufen [25]. Allerdings
gibt es inzwischen bereits zahlreiche Stu-
dien zu Infektionen auch nach stattge-
habter vollständiger Immunisierung [26,
27]. ImRahmenderbetrieblichenHygie-
ne- und Schutzkonzepte sind COVID-
19-Schutzimpfungen neben Schutzklei-
dung und Atemschutzmasken Teil der
individuellen Schutzmaßnahmen. Sie
ersetzen weder persönliche Schutzaus-
rüstung noch weitere technische oder
organisatorische Schutzmaßnahmen.
Nach der Einführung der einrichtungs-
bezogenen Impfpflicht werden geimpfte
Beschäftigte in Einrichtungen nach IfSG
danach auch nicht von SARS-CoV-2-
Testungen ausgeschlossen. In der Natio-
nalen Teststrategie wird nicht nach dem
Impfstatus unterschieden [28].

Anlässe bzw. Ziele für
Beschäftigtentestungen

Je nach Schutzziel kommen unterschied-
liche Testmethoden in Betracht. Sensiti-

vität, Spezifität der Testmethoden unter
Beachtung der Vortestwahrscheinlich-
keit bestimmendenprädiktivenWert zur
Einschätzung der Aussagekraft der Me-
thode [18, 29]. Neben der Spezifität und
derSensitivität einesTests bestimmtauch
die Qualität der Probenentnahme selbst
die Validität des Testergebnisses. Bei der
Auswahl des Testverfahrens müssen alle
EinflussgrößenBerücksichtigungfinden,
insbesondere, wenn kommerzielle Anti-
gen-Tests im Selbsttestungsverfahren im
betrieblichen Kontext Anwendung fin-
den sollen. Zuvormüssen jedochAnlässe
bzw. Ziele für die Beschäftigtentestungen
geklärt sein.

Dem Arbeitsschutzgedanken folgend
wäre eine Ableitung von „Institutional-
Tests“ denkbar. Anlässe dafür lassen
sich mit den entsprechenden Gefähr-
dungsbeurteilungen für Beschäftigte
begründen. Sie stellen eine durch den
AG abgeleitete Arbeitsschutzmaßnah-
me dar. Das Ziel ist die Sicherstellung
des Gesundheitsschutzes der Beschäftig-
ten, wenn entsprechende gefahrgeneigte
Tätigkeiten („medizinische Versorgung
von COVID-19-Patient*innen“) ausge-
führt werden. Die Kosten für derartige
Tests gingen zu Lasten des AG. Die
Einbeziehung der Betriebsärzt*innen
wäre sinnvoll. Der Datenschutz wäre
sichergestellt.

Testanlässe, die vordergründig den
Schutz besonders vulnerabler Patient*in-
nengruppen fokussieren (Coming-Tests),
sind über die Arbeitsschutzgesetzge-
bung nicht explizit erfasst, weshalb hier
betriebsinterne Regelungen, wie Dienst-
anweisungen oder -vereinbarungen ge-
troffen werden müssen, um Pflichten
zu definieren und Datenschutzregelun-
gen festzulegen. Untersuchungen sind
dann zulässig, wenn der Anlass kon-
kret begründbar und mit klarem Bezug
zur beruflichen Tätigkeit und der Un-
tersuchungsumfang angemessen und
zumutbar ist [30]. Zum Ausschluss
von Übertragung von SARS-CoV-2-
Infektionen auf besonders zu schützen-
de Patient*innengruppen kann dieser
Eignungsaspekt durchaus überlegt und
entsprechend angepasst umgesetzt wer-
den.

Tests nach dem IfSG folgen der Über-
legung, dass während einer Epidemie

108 Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie 3 · 2023



leaving

coming

institutional public

Abb. 58 Schematische Darstellung für Zielrichtungenvon Testanlässen für Beschäftigte: Coming,
Leaving, Institutional, Public. (Eigene Darstellung)

oder Pandemie eine hohe Infektionslast
in der Bevölkerung besteht. Über Ver-
ordnungen bzw. Verpflichtungen fürAG,
solche „public tests“ in Betrieben anzu-
bieten, sollen breite Bevölkerungsschich-
ten gezielten Untersuchungen zugeführt
werden. ImSinne eines „Monitorings der
berufstätigen Bevölkerung hinsichtlich
ihres individuellen Lebensrisikos im Set-
ting Betrieb“ müssen allerdings andere
Kostenträger als die Unternehmen selbst
gefunden werden. Diese Überlegungen
treffen ebenfalls auf das Thema Kon-
taktpersonennachverfolgungen zu. Hier
muss rechtssicher unterschieden wer-
den, ob diese nach tätigkeitsbedingtem
Kontakt zu einem Indexpatient*innen
(berufliche Tätigkeit, (mehrere) Beschäf-
tigte stecken sich an einem infektiösen
Patient*innen an) oder im beruflichen
Umfeld zu Kolleg*innen (Indexfall Be-
schäftigte*r, kein eindeutiger Bezug zur
Tätigkeit an COVID-Patient*innen) er-
folgte.

NichtzuletztkönnenTestangeboteda-
zu beitragen, dem individuell wahrge-
nommenen Risiko einer Ansteckung im
Rahmen der Tätigkeit zu begegnen und
damit empfundene psychische Belastun-
gen der Beschäftigten zu senken [31].
Leaving-Tests könnten auch dann noch
angeboten werden, wenn andere Testan-
lässe entfallen.

In. Abb. 5 sind die Zielrichtungen zu
denbeschriebenenTestanlässen schema-
tisch dargestellt.

Die durch Schneider et al. [32] un-
tersuchtenAusbrüchevonSARS-CoV-2-
Infektionen in verschiedenen Bereichen
der Patient*innenversorgung bestätigten

mehrere ungeschützteKontakte unter in-
fizierten HCWs sowie im Ergebnis die
Notwendigkeit, auch das Übertragungs-
risiko zwischenHCWs in Schutzkonzep-
ten zu berücksichtigen. Blain et al. [33]
bestätigen aufgrund ihrer Untersuchun-
gen, imAusbruchsfall alle Kontaktperso-
nen eines positiven HCW-Indexfalls re-
gelmäßig zu testen, bis eine Ansteckung
sicher ausgeschlossen ist.

Hanrath et al. [34] konnten in ihrer
Studie in England außerdem nachwei-
sen, dass die Positivrate unter Beschäf-
tigten mit einem Black, Asian oder Mi-
nority Ethnic (BAME)oder sozial schwa-
chenHintergrund signifikant erhöhtwar.
DasbetrafbeispielsweiseBeschäftigtemit
Supporttätigkeiten. Die Ergebnisse las-
sen den Schluss zu, dass die Umsetzung
von Schutzkonzepten alle Beschäftigten
gleichermaßen erreichen und überzeu-
gen müssen.

Schlussfolgerungen

Die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben in
regelkonforme und rechtssichere SARS-
CoV-2-Testkonzepte/-prozesse in Ein-
richtungen des Gesundheitswesens setzt
bereits eine integrative und vollzugstaug-
liche Formulierung von Gesetzen und
Verordnungen voraus. Insbesondere die
Klärung der Frage, welches Testkon-
zept welches konkrete Ziel verfolgt,
bestimmt nachfolgend den Umgang
mit erhobenen Daten, Meldewege, aber
auch Zuständigkeiten und ggf. sogar
unterschiedliche Kostenträger. Bereits
auf der Ebene der Gesetzgebung ist die
Einbeziehung sowohl weiterer Minis-

terien als auch von Fachschaftsvertre-
tungen, Berufsverbänden, Arbeitgeber-
und Arbeitnehmer*innenvertretungen,
Datenschutzexpert*innen, Vertretungen
möglicher Kostenträger (UVT, GKV)
unbedingt zu empfehlen. Für settingbe-
zogene Maßnahmen müssen im Betrieb
alle Aspekte des Beschäftigtendaten-
schutzes mitgedacht werden. Das gilt
insbesondere für Meldewege nach IfSG,
für die IT-gestützte Schnittstellenlösun-
gen für erhobene Beschäftigtenbefunde
nicht nur für Labore, sondern bspw. auch
für betriebsärztliche Dienste geschaffen
werdenmüssen. Betriebsärzt*innen ken-
nen die Datenschutzanforderungen für
den Umgang mit Beschäftigtendaten im
Rahmen des Gesundheitsschutzes. Ihre
Interessenvertretungen sollten stärker in
politische Entscheidungen einbezogen
werden.

Die eigentliche Arbeit zur Überset-
zung gesetzlicher Anforderungen be-
ginnt aber an der Einrichtungstür. Hier
sind AG gefordert, den Beschäftigten-
datenschutz sicherzustellen und gesetz-
lichen Meldevorgaben zu folgen, Dritt-
schutz sicherzustellen und Kosteneffizi-
enz im Blick zu haben, epidemiologische
Daten zu kennen und gesetzliche Vor-
gaben zu erfüllen, Schweigepflichten
einzuhalten und den Bevölkerungs-
schutz sicherzustellen. Die wesentlichen
Erkenntnisse dieser Forschungsarbeit
bestehen darin, dass auf einer betrieb-
lichen Ebene ebenfalls entsprechende
Interessenvertretungen (Krisenstab) in
einem konstruktiven und strukturierten
Austausch treten müssen, um unter Be-
achtung aller Einflussgrößen und Ziele
von SARS-Cov-2-Testungen Zuständig-
keiten, Ressourcen und entsprechende
Unterstützungsprozesse festzulegen. Die
klare Trennung, SARS-CoV-2-Testun-
gen als Arbeitsschutzmaßnahme zum
Beschäftigtenschutz anzubieten oder
sie zum Schutz Dritter (Patient*innen-
bzw. Bevölkerungsschutz) verpflichtend
einzuführen, bestimmt maßgeblich wei-
tere Prozessschritte. Für Arbeits- und
Gesundheitsschutzmaßnahmen gilt die
Beachtung der gesetzlich geregelten
Schweige- und Datenschutzregelungen.
Werden für bestimmte Beschäftigten-
gruppen verpflichtende Tests vereinbart,
müssen ggf. entsprechende Dienstver-
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einbarungen unter Einbeziehung der
Personal- oder Betriebsräte getroffen
werden.EntsprechendeLösungen sollten
im Sinne von niederschwelligen Testan-
geboten oder -pflichten für Beschäftigte
zentral oder dezentral bereitgestellt wer-
den. Integrative innerbetriebliche IT-
Lösungen unterstützen maßgeblich die-
se Prozesse. Es muss in der Zukunft ein
zentrales Anliegen der Betriebe sein,
Schnittstellenlösungen für eine daten-
schutzkonforme Informationsweiterga-
be zu Beschäftigten zu finden.

Innerbetriebliche Testkonzepte soll-
ten epidemiologische und biostatisti-
sche Einflussgrößen berücksichtigen.
Die Auswahl der Testmethoden so-
wie die Häufigkeit durchgeführter Tests
müssen einerseits der Inzidenz in der
Bevölkerung folgen, andererseits aber
auch bestehende Arbeits- und Hygie-
neschutzkonzepte im Betrieb würdigen.
Hier müssen Betriebe aufgrund der zur
Verfügung stehenden Expertise autori-
siert sein, situationsadaptierte Konzepte
zu entwickeln. Pauschale Vorgaben, ins-
besondere auch zur Abrechenbarkeit
von Leistungen konterkarieren das Be-
streben, mit bester fachlicher Expertise
bedarfs- und zielgerechte Lösungen zu
finden. Das schließt die Empfehlung
ein, UVT stärker in die Abstimmung
zu Arbeitsschutzkonzepten sowie deren
Finanzierung einzubeziehen.

Für zusätzlich anfallende Aufgaben
müssen entsprechende, auch perso-
nelle Ressourcen bereitgestellt werden.
Durchführung von PCR-Abstrichunter-
suchungen, zusätzliche Laboruntersu-
chungen, Dokumentation, Meldung und
Beratungen von Beschäftigten, Informa-
tionsbereitstellung und IT-Schnittstel-
lenkonfigurationen – die Bewältigung
dieser zusätzlichen Aufgaben während
einer Pandemie gelingt auf Betrieb-
sebene nur über eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit und ggf. nur, wenn
reguläre Aufgaben für einen definierten
Zeitraum zurückgestellt oder zusätzli-
che Ressourcen gegenfinanziert werden.
Für solche Ausnahmeszenarien kann die
Unterstützung durch die UVT überlegt
werden.

Es muss davon ausgegangen werden,
dass insbesondere Betriebsärzt*innen in
Einrichtungen des Gesundheitswesens

über einen langen Zeitraum alle weiteren
gesetzlich gefordertenAufgaben zuguns-
tendringlicherAufgaben imRahmender
Pandemiebewältigung2 temporär ausset-
zen mussten. Gesetzgeber und UVT
sind gefordert, Überlegungen anzustel-
len, wie in solchen Zeiten im Sinne einer
Priorisierung betriebsärztlicher Aufga-
ben nach dem ASiG eine Konzentration
auf aktuell anfallende Bedarfe gelingen
kann. Konkret könnte die Überlegung
angestellt werden, z.B. Angebotsunter-
suchungen durch die Stärkung einer
Wunschvorsorge zu ersetzen.

Die Bewältigung der SARS-CoV-2-
Pandemie ist zweifelsfrei eine gesamtge-
sellschaftlicheAufgabe. FürMaßnahmen
in betrieblichen Kontexten müssen zen-
trale Aspekte wie Sicherstellung des
Beschäftigtendatenschutzes oder Be-
reitstellung von Ressourcen zusätzlich
berücksichtigt werden. Mit der vorlie-
genden Arbeit werden auf Grundlage
der in einer Fokusgruppendiskussion
zusammengetragenen hemmenden und
fördernden Aspekte für die Ableitung
insbesondere von SARS-CoV-2-Test-
konzepten maßgeblichen Handlungs-
aufträge für politische und betriebliche
Entscheider abgeleitet.

Die Ergebnisse dieser Arbeit werden
in einer entsprechendenHandlungsemp-
fehlung zusammengestellt, die alsCheck-
liste für Entscheidung und Planung von
Testkonzepten genutzt werden kann.

Limitationen

In die Ergebnisse sind die Erfahrun-
gen von lediglich neun Teilnehmenden
eingeflossen. Insbesondere eine stärke-
re Beteiligung von Vertreter*innen der
gesetzgebenden Seite bzw. deren bera-
tenden Gremien sowie des Öffentlichen
Gesundheitsdienstes wäre wünschens-
wert gewesen. Aufgrund der trotz Nach-
fragen geringen Beteiligungsbereitschaft

2 Zum Beispiel Unterstützung bei Gefähr-
dungsbeurteilungen; Begleitung des Einsatzes
von Schwangeren und Stillenden; Vorschla-
gen und Begleitung der Umsetzung tech-
nischer, organisatorischer und persönlicher
Schutzmaßnahmen; Ermöglichung individuel-
ler Gesundheitsberatungen; Erarbeitung von
Informationen für Beschäftigte; Beantwortung
vonEignungsfragestellungen.

wurde nur eine Fokusgruppendiskussion
geführt.Eskanndahernicht ausgeschlos-
sen werden, dass nicht alle relevanten
Aspekte Berücksichtigung fanden. Auf
der anderen Seite konnten insbesondere
Vertreter*innen gewonnen werden, die
aufgrund ihrer Tätigkeiten in betrieb-
liche Schutzkonzepte für Beschäftigte
einbezogen sind und für die Beantwor-
tung der Fragestellung wichtige Impulse
geben konnten. Dennoch sollten die
gewonnenen Erkenntnisse auch empi-
risch praxisbezogen untersucht werden,
zumal die Vielfalt der unterschiedli-
chen Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens mit möglicherweise differierenden
praktischen Voraussetzungen mit der
Fokusgruppe nicht abgebildet werden
konnte.

Fragen nach möglichen Kostenträ-
gern für unterschiedliche Testkonzepte
wurden nicht explizit gestellt und in der
vorliegenden Studie zunächst auch nicht
weiterverfolgt.
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